
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss   

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 26.03.2019
	Beschlussvorlage: Das Grundstück liegt im Bereich des Bebauungsplans "Am Hopfenberg". Als Vorhaben in der Genehmigungsfreistellung nach § 62 SächsBO wurde das Einfamilienhaus gebaut. Nun soll eine Garage mit angebautem Schuppen errichtet werden. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt 8,30 m x 6 m, die Höhe 2,46 m. Das Gebäude ist gemäß § 61 SächsBO verfahrensfrei und bedarf somit keiner Baugenehmigung. Es soll in der Südwestecke des Grundstücks an den Grundstücksgrenzen errichtet werden und überschreitet die Baugrenze um 5 m. Der Standort wurde gewählt, weil sonst das Küchenfenster beeinträchtigt wäre. Das Grundstück kann so optimal genutzt werden, da trotz Abstellen des Campers auf der befestigten Fläche (Zufahrt zur Garage und Zuwegung zum Wohnhaus) an der südlichen Grundstücksgrenze die Zufahrt zur Garage möglich bleibt.Die betroffenen Nachbarn haben dem Vorhaben durch Unterschrift auf dem Lageplan zugestimmt.Des Weiteren ist eine Befreiung vom Pflanzgebot im Bereich zur öffentlichen Verkehrsfläche hin beantragt. Eine Baum- pflanzung ist dort nicht möglich, da die komplette Erschließung des Wohnhauses dort entlang geht. Die Bauherren verpflichten sich, einen Spitzahorn an anderer Stelle auf dem Grundstück zu pflanzen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 01.04.2019
	Beschlussnummer: TA-2019-18
	Beschlusstext: in Bezug auf die geplante Garage eine Befreiung von der festgesetzten Baugrenze zu erteilen und die festgesetzte Bepflanzung mit einem Spitzahorn statt im Zufahrtsbereich an anderer Stelle im Grundstück zuzulassen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Antrag auf Befreiung für Fl.-St. 190/7 der Gem. Großpösna, Ahornweg 14
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]


